
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKLUSION –  
EIN STÄNDIGER PROZESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

zusammenbringen 

was  
zusammengehört: 
Menschen in ihren 

Unterschiedlichen Erscheinungsformen, 
mit ihren  

unterschiedlichen Fähigkeiten und 
Neigungen 

 

Inklusion 

Alle dürfen alles lernen, jeder darf auf 
seine Weise lernen und jeder bekommt 

die Hilfen, die er braucht.“  Gerald Hüther „ 
 

 

 

Aus diesem Grund stehen bei uns 
förderrelevante Integrationsplätze zur 

Verfügung. Diese können für Kinder mit 
erhöhtem Förderbedarf beim Bezirk 

beantragt werden 
 
 

 

 

Integrationsplatz 
 
Im Kinderhaus Sonnenschein wird Inklusion 
gelebt. Inklusion ist ein internationales 
Menschenrecht. Kinder  mit Handicap sind bei 
uns herzlich willkommen. In einer Regelgruppe 
mit reduzierter Kinderzahl können Kinder mit 
besonderem Förderbedarf Aufnahme finden, 
wenn es die Gesamtkinderzahl zulässt.  Ein 
Drittel der vorhandenen Plätze kann als 
förderrelevanter Integrationsplatz belegt 
werden. 
 
 

 

selbstverständliche 

gleichberechtigte 

selbstbestimmte 

Teilhabe 

gemeinsames Spiel 
lernen miteinander 

und voneinander 

Wertschätzung 
Akzeptanz 
Achtung 
Toleranz 

 

INKLUSION  
IM 

KINDERHAUS 
SONNENSCHEIN 

 

 
GEMEINSAM LEBEN, 

SPIELEN UND 
LERNEN 

 



Umsetzung der Inklusion 

• Wohnortnahe Betreuung aller 
Kinder mit Beachtung des 
individuellen Förderbedarfs (§53 
Sozialgesetzbuch SGB XII) 

• Besonderes soziales Lernen durch 
Selbstwahrnehmung, Toleranz und 
Akzeptanz 

• Ganzheitliche und individuelle 
Förderung durch gezielte 
Lernangebote in Einzelförderung, 
Kleingruppen und Spielanbahnung 
in der Gesamtgruppe 

• Einbindung der Eltern in den 
Förderverlauf 

• Zusammenarbeit mit 
Frühförderstellen, Fachdiensten, 
Therapeuten, Schulen und 
weiteren Institutionen. 

• Betreuung in reduzierten 
Regelgruppen 

• Betreuung durch 
inklusionspädagogisch geschultes 
Personal 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterien für die Belegung eines 
Integrationsplatzes 

• Antrag auf Eingliederungshilfe 

• Detailliertes Diagnosegutachten 
(§53 Sozialgesetzbuch SGB XII) z.B. 
über sprachliche, motorische, 
psychische, kognitive 
Entwicklungsverzögerungen und 
Entwicklungsstörungen, geistige 
und körperliche Behinderung, 
ausgestellt durch ein 
Sozialpädiatrisches Zentrum, eine 
Frühförderstelle, eine 
psychologische Praxis 

• Stellungnahme des zuständigen 
Kinderarztes 

• Enge Zusammenarbeit mit den 
Eltern 

• Anmeldegespräch bzw. 
Entwicklungsgespräch mit der 
Fachkraft für Inklusion 

 

Gebühren und Buchungszeiten 
 

• Es gelten die allgemeingültigen 
Gebühren des Kinderhaus 
Sonnenschein, die sich an den 
jeweils gebuchten 
Betreuungszeiten orientieren 

• Die Buchungszeiten für 
förderrelevante Integrationsplätze 
orientieren sich an der 
Verfügbarkeit 

• Grundsätzlich sind für 
Integrationsplätze Buchungszeiten 
von 4 -5 Stunden bzw. 5 – 6 
Stunden möglich 

• Über längere Buchungszeiten bei 
förderrelevanten 
Integrationsplätzen wird nach 
betriebsorganisatorischen und 
sozialen Gesichtspunkten 
entschieden 

 

  Ansprechpartner 

 
 
 
 
 
 
 
 

Markt  Velden Petra Fischer 
Tel. 08742/288-57 
fischer@vg-velden.de 
  

 Kindergartenleitung Christine Nitzl 
Tel. 08742/8642 
kindergarten@markt-velden.de 
 
Fachkraft für Inklusion Kerstin Noglik - Zugschwert 
Tel. 08742/8642 

inklusion@markt-velden.de 
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